
Seite: 1/4

► Nr.  VO/2022/11064
öffentlich

Lübeck, 20.04.2022
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Jens Johannsen (E-Mail: jens.johannsen@luebeck.de Telefon: 122-3230)

Übertragung der Erschließung für das Gebiet des Bebauungspla-
nes "15.04.00 Kronsforder Landstraße - südlich BAB 20"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

02.05.2022 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
16.05.2022 Bauausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Erschließung des Gebietes des Bebauungsplanes „15.04.00 Kronsforder Landstraße – 
südlich BAB 20“ der Hansestadt Lübeck wird durch Vertrag auf die KWL GmbH übertragen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
1.300 Recht Keine rechtlichen Bedenken
2.280 Wirtschaft und Liegenschaften Zustimmung
3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz Zustimmung
3.700 Entsorgungsbetriebe Zustimmung
5.610 Stadtplanung und Bauordnung Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Durch den Beschluss werden die Belange von 
Kindern und Jugendlichen nicht berührt.

Die Maßnahme ist: X neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  
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Finanzielle Auswirkungen: X Ja (siehe unten stehende Erläuterungen)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:

Die Hansestadt Lübeck beabsichtigt, die Erschließung des Gebietes des Bebauungsplanes 
„15.04.00 Kronsforder Landstraße – südlich BAB 20“ auf die KWL GmbH zu übertragen. Die 
Übertragung der Erschließung auf einen Dritten ist nur aufgrund eines Beschluss des Bau-
ausschusses zulässig. 

I. Die Hansestadt Lübeck betreibt zurzeit die Aufstellung des Bebauungsplanes „15.04.00 
Kronsforder Landstraße – südlich BAB 20“. Mit diesem Bebauungsplan sollen die wegen 
Betriebsaufgabe nicht mehr genutzten Flächen eines ehemaligen Obsthofes einer neuen 
Nutzung zugeführt werden. Geplant ist zukünftig eine gewerbliche Nutzung.
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Kronsforder Landstraße. Im Innern sind vier 
Planstraßen sowie ein Teil der Raabrede vorgesehen, die zukünftig auch die verkehrliche 
Anbindung zum Abfallwirtschaftszentrum Niemark sicherstellen werden. Die äußere Er-
schließung erfolgt über zwei neue Knotenpunkte, ebenso ist der Rückbau des Knotenpunk-
tes Raabreede / Kronsforder Landstraße geplant. Die Ableitung des Niederschlagswassers 
erfolgt über Entwässerungsanlagen in den Glindbruchgraben. Ein Teil des Niederschlags-
wassers wird der Versickerung und Verdunstung zugeführt. Das Schmutzwasser wird in die 
mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) der Entsorgungsbetriebe Lübeck 
geleitet, die an das zentrale Entsorgungsnetz der Entsorgungsbetriebe Lübeck angeschlos-
sen ist. 
Die Erschließung des Gebietes mit Wasser, Strom und Wärme erfolgt durch die Versor-
gungsträger. Die Erschließungsträgerin übernimmt die Koordination mit den Versorgungsträ-
gern.
Zur Sicherung der Erschließung stellt die KWL GmbH eine selbstschuldnerische Bürgschaft 
in Höhe der voraussichtlichen Erschließungskosten.
Nach Herstellung der Erschließungsanlagen überträgt die KWL der Stadt unentgeltlich das 
Eigentum an den Erschließungsanlagen. Die unentgeltliche und lastenfreie Übertragung der 
zukünftig öffentlichen Flächen (Verkehrsflächen) wird durch eine Auflassungsvormerkung im 
Grundbuch gesichert. Die Kosten für die entwässerungstechnischen Erschließungsanlagen 
werden mit den anfallenden Anschlussbeiträgen gemäß des Kommunalabgabengesetzes 
verrechnet.

II. Die Verwaltung empfiehlt dem Bauausschuss zu beschließen, die Erschließung auf die 
KWL GmbH durch städtebaulichen Vertrag zu übertragen.

Grundsätzlich ist die Gemeinde gemäß § 123 BauGB zuständig für die Erschließung und 
somit für die Herstellung der Erschließungsanlagen. Im Falle der Eigenerschließung ist die 
Gemeinde dann verpflichtet, die Kosten der Erschließung für die beitragsfähigen Erschlie-
ßungsanlagen durch die Erhebung eines Erschließungsbeitrages nach BauGB zu decken. 
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Ein Anteil von 10% der Kosten verbleibt bei der Gemeinde. Für die Erschließungsanlagen, 
für die keine Erschließungsbeiträge entstehen, werden Anschlussbeiträge nach dem Kom-
munalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein erhoben.

Die Erschließung kann aber an einen Dritten übertragen werden, der die Erschließung im 
eigenen Namen und auf eigene Kosten zu 100% übernimmt. Diese Möglichkeit der Übertra-
gung räumt § 11 BauGB einer Gemeinde ein. Die Übertragung der Erschließung muss den 
gesamten Umständen nach angemessen sein.

Im Falle der Erschließung des Baugebietes „15.04.00 Kronsforder Landstraße – südlich BAB 
20“ stellt sich die Fremderschließung als vorteilhaft dar. Zum einen hat die Hansestadt nicht 
den Anteil von 10% der Erschließungskosten, die sich insgesamt geschätzt auf 15 Mio. EUR 
belaufen, zu tragen. Zum anderen entfallen Fremdfinanzierungskosten, die bei einer Eige-
nerschließung wegen der Kapitalbeschaffung anfallen würden. 
Die Übertragung der Erschließung auf die KWL GmbH stellt auch die zeitnahe Umsetzung 
des planerischen Willens der Hansestadt Lübeck sicher. Die Erschließung ist haushalterisch 
nicht eingeplant und daher kurzfristig nicht möglich. 
Die Übertragung der Erschließung ist ebenfalls angemessen. Der anfallende Erschließungs-
aufwand dient der Baureifmachung der durch die Erschließungsträgerin erworbenen Flä-
chen.
Die Übertragung der Erschließung stellt sich auch aus einem weiteren Punkt als vorteilhaft 
dar. Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Erschließung. Zu diesem Grundsatz bestehen 
verschiedene Ausnahmen. Eine gesetzlich geregelte Ausnahme ist die des § 124 BauGB. 
Sobald die Gemeinde einen Bebauungsplan erlassen hat und das zumutbare Angebot eines 
Dritten auf Durchführung der Erschließung ablehnt, ist sie verpflichtet, die Erschließung 
selbst durchzuführen. Um zu verhindern, dass die Hansestadt Lübeck für die Erschließung in 
Anspruch genommen wird, soll die Erschließung vor Rechtskraft des Bebauungsplanes auf 
einen Dritten übertragen werden.

Durch den zu fassenden Beschluss werden die Belange von Kindern und Jugendlichen nicht 
berührt. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Sinne des § 47f GO erfolgte im 
Zuge des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes „15.04.00 Kronsforder Landstra-
ße – BAB 20“, der dem hier zu schließenden Vertrag zugrunde liegt.

Auf Grundlage dieses Beschlusses zur Übertragung der Erschließung des Gebietes des Be-
bauungsplanes „15.04.00 Kronsforder Landstraße – südlich BAB 20“ wird mit der KWL 
GmbH als Erschließungsträgerin ein Erschließungsvertrag geschlossen.

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

1. Wegfall des 10%igen Anteils der Hansestadt Lübeck an den beitragsfähigen Er-
schließungskosten
Wie oben dargestellt, entfällt der städtische Anteil an den beitragsfähigen Erschließungskos-
ten durch die Übertragung der Erschließung auf den Dritten. Hierdurch wird eine entspre-
chende Entlastung des städtischen Haushalts erreicht (voraussichtliche Entlastung ca. 1,5 
Mio. EUR / etwa 10% der Erschließungskosten).

2. Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsflächen und Anlagen
Nach Übernahme der Anlagen durch die Stadt entstehen Kosten für die Reinigung und Un-
terhaltung der Flächen durch den Straßenbaulastträger. Diese entstehen mit dem Zeitpunkt 
der Übernahme. Vertraglich soll geregelt werden, dass die Hansestadt Lübeck die Anlagen 
erst übernimmt, wenn der Großteil der Hochbautätigkeiten (i.d.R. wird eine Bebauung von 
80% der Grundstücke im Geltungsbereich vertraglich vereinbart) im Erschließungsgebiet 
abgeschlossen ist. Dieser Zeitpunkt ist abhängig von der Vermarktung der Grundstücke 
durch die Erschließungsträger sowie der Bautätigkeit der Grundstückserwerber. Insoweit 
lässt sich gegenwärtig nicht darstellen, wann diese Belastung entsteht.
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Den Entsorgungsbetrieben entstehen Kosten für den Bau der inneren und äußeren entwäs-
serungstechnischen Erschließungsanlagen, die nicht über Beiträge refinanziert werden kön-
nen. Ein entsprechender Rechtsanspruch für die Hansestadt Lübeck besteht ausdrücklich 
nicht. Eine Verrechnung mit den Anschlussbeiträgen würde auf freiwilliger Basis erfolgen, die 
Verhandlungen hierüber sind noch nicht abgeschlossen.

3. Zuwachs des Anlagevermögens und der Sonderposten der Hansestadt Lübeck nach 
Übernahme der Erschließungsanlagen
Mit der Übergabe der Erschließungsanlagen erhöht sich der Wert des städtischen Anlage-
vermögens. Zum einen erhöht sich der Wert der betroffenen Grundstücke um die erstmali-
gen Erschließungskosten. Zum anderen kommen weitere Anlagen der Infrastruktur hinzu 
(z.B. Straßen, Nebenanlagen wie Parkplätze, Gehwege, Beleuchtung, Verkehrszeichen, 
Straßenbegleitgrün sowie Straßenbäume). Diese Anlagen werden der Stadt vom Erschlie-
ßungsträger nach Fertigstellung unentgeltlich und lastenfrei übertragen. Da der Übertra-
gungszeitpunkt vom Baufortschritt abhängt, kann gegenwärtig noch nicht konkret benannt 
werden, wann die Werte dem Anlagevermögen der Stadt zufallen.
Gleichzeitig, mit Übernahme der Werte im Anlagevermögen, entsteht in derselben Höhe ein 
Sonderposten auf der Passivseite, der die Finanzierung des Anlagenvermögens darstellt.

4. Abschreibungen der Anlagen und Auflösung des Sonderpostens der Erschlie-
ßungsmaßnahme nach der Übernahme
Mit der Übernahme der Anlagen und ihrer Aktivierung im städtischen Vermögen beginnt de-
ren Abschreibung. Ebenso beginnt die Auflösung der Sonderposten. Da die Höhe der Ab-
schreibungen maßgeblich vom Anschaffungs- und Herstellungswert der Anlagen abhängt 
und dieser erst nach Herstellung feststeht, ist eine Bezifferung zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nur vage möglich.

5. Wegfall von Fremdfinanzierungszinsen
Durch die Übertragung der Erschließung übernimmt der Erschließungsträger auch deren 
Finanzierung. Die Kosten der Vorfinanzierung (Kreditzinsen) entfallen für die Hansestadt 
Lübeck.

6. Bilanz der finanziellen Auswirkungen
Die durch den Beschluss entstehenden finanziellen Auswirkungen sind mit Ausnahme der 
zusätzlichen Unterhaltungskosten günstig für die Stadt. Ferner entfallen der Eigenanteil der 
Stadt nach § 129 Abs. 3 BauGB, sowie die Finanzierungskosten für die Herstellung der Er-
schließungsanlagen.

Anlagen:

Anlage 1: Auszug aus dem Bebauungsplan 15.04.00 Kronsforder Landstraße – BAB 20 
(Planzeichnung)

Senatorin Joanna Hagen
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Geltungsbereiche der 128. Änderung des Flächennutzungsplans und  

des Bebauungsplan  15.04.00 - Kronsforder Landstraße südlich BAB 20 -  
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TEIL  A - PLANZEICHNUNG

M. 1 : 4500
Der Bürgermeister

Fachbereich 5 - Planen und Bauen
    Bereich 610   Stadtplanung und Bauordnung

Stand des Verfahrens :  

Stand vom 08.11.2021

Entwurf zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und 
Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

SATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK 
BEBAUUNGSPLAN NR. 15.04.00
- KRONSFORDER LANDSTRASSE - BAB 20 -

ZEICHENERKLÄRUNG
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3787), geändert am 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802, 1807).

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Grundflächenzahl (GRZ), als Höchstmaß (§ 19 Abs. 1 BauNVO)z.B. 0,8

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

GE

FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsfläche

Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 23 BauNVO)

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15)

Lärmemissionskontingent in dB(A) (tags/nachts) (gem. textl. Festsetzungen)z.B. LEK 62/47

z.B. GH 30 Gebäudehöhe in Metern bezogen auf NHN, als Höchstmaß (§ 18 BauNVO)

Private Grünfläche 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Vorhandene Gebäude mit Hausnummern

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder des Maßes der Nutzung

Flurstücksbezeichnung27
 1z.B.

Umgrenzung der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 BauGB)

Sonstige Planzeichen 

Planunterlage

Umgrenzung der Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

Bemaßung von Festsetzungen in Meternz.B. 5,5

Umgrenzung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Bestandsbäume

Flurstücksgrenzen

Anpflanzung von Einzelbäumen

Öffentliche Grünfläche

Schnitt des Straßenprofils D D'

Besondere Festsetzung (siehe Textteil B) z.B. (A)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Signaturen gemäß Planzeichenverordnung1990 (PlanV 90), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).

Darstellungen ohne Normcharakter

Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:

G+R Geh- und Radweg 

Erhaltung von Einzelbäumen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
 sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

geplante Geländeoberfläche in Metern über Normalhöhennull (ü NHN)z.B. 13,80

Abgrenzung der Bereiche mit unterschiedlich hohen geplanten Geländeoberflächen

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den 
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Ver- und Entsorgungsflächen 

Umgrenzung der Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Immissionsschutzgesetzes

Abwasserbeseitigung

Elektrizität, Trafostation

zu beseitigende Gebäude mit Hausnummern
X

X

XX

Gasdruckregelstation

Öffentliches Straßenbegleitgrün

6 von 6 in Zusammenstellung
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